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A. Betriebswirtschaft

I. Branchensituation

1. Branchenkonjunktur

Der Aufschwung in der BRD hat sich auch in den Jahren 2006 und 2007 fortgesetzt,
obwohl die Erh�hung der Mehrwertsteuer R�ckg�nge in der privaten Nachfrage im
Einzelhandel nach sich zog und somit f�r eine gewisse D�mpfung sorgte. Die Teil-
branchen Teppiche/Heimtextilien, Tapeten/Bodenbel�ge und Anstrichmittel par-
tizipierten zumindest in Teilbereichen von diesem Aufschwung.

Der Bereich Teppiche/Heimtextilien startete mit positiven Umsatzzahlen ins Jahr
2006. Die Nachfragel�cken in den Sommermonaten konnten jedoch mit der stei-
genden Nachfrage zum Jahresende nicht kompensiert werden. Der Umsatz in 2006
ging somit gegen�ber 2005 leicht um 1,4 % zur�ck. Dieser Abw�rtstrend setzte sich
in diesem Bereich mit einem Umsatzr�ckgang von �ber 5 % im ersten Halbjahr
2007 fort. Mit der zweiten Jahresh�lfte verbesserte sich die Situation, ein pari zum
Vorjahr wurde jedoch verfehlt. Der Einzelhandel im Bereich Lacke und Farben
hatte in 2007 ein zufrieden stellendes Ergebnis. Bis Sommer 2007 verzeichnete
diese Branche einen Anstieg gegen�ber dem Vorjahr um �ber 5 %.

2. Konkurrenzsituation

Die fr�her strenger getrennten Sortimentsbereiche haben sich durch die Ent-
stehung von Großbetrieben seit etwa Mitte der 80er Jahre zunehmend vermischt.
Die einzelnen Sortimentsbereiche der Raumausstattung werden außer im Farben-,
Tapeten- und Bodenbelagsfachhandel auch von diversen anderen Anbietern an die
Endkunden verkauft. Dazu geh�ren spezielle Raumausstatter, Heimtextilienge-
sch�fte, M�beleinzelhandelsgesch�fte, Warenh�user, Versandhandel, SB-Waren-
h�user und Verbraucherm�rkte, Bau- und Heimwerkerm�rkte sowie Fachm�rkte.
Diese branchenfremden Anbieter setzten den Facheinzelhandel zunehmend unter
Druck. Die Chance des Unternehmers liegt im Bereich Service und Beratung. Hier
lassen sich die Vorteile des Fachhandels gegen�ber den Großm�rkten klar er-
kennen. Existenzgr�nder, die nicht �ber Branchenerfahrung in diesem Bereich
verf�gen, d�rften auf diesem Markt erhebliche Schwierigkeiten bekommen.

Die Anzahl der Einzelhandelsunternehmen in den Bereichen Tapeten/Boden-
bel�ge und Farben/Lacke ging somit in den letzten Jahren stetig zur�ck. Die Zahl
der Einzelh�ndler in beiden Segmenten reduzierte sich im Jahr 2005 gegen�ber
2004 um ca. 2 %.

Die folgende Tabelle gibt einen �berblick �ber die Anzahl der Unternehmen im
Jahr 2005, eingeteilt in Umsatzklassen:
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Jahresumsatz in E Tapeten/Bodenbeläge Farben/Lacke

absolut prozentual absolut prozentual

bis 100 000 916 37,2 552 46,5
100 000–500 000 1 060 43,0 499 42,0
500 000–2 Mio. 410 16,7 109 9,2
2 Mio.–5 Mio. 50 2,0 23 1,9

�ber 5 Mio. 28 1,1 5 0,4

Gesamt 2 464 100,0 1 188 100,0

Ver�nderungen in %
zum Jahr 2004 – 2,4 – 1,9

Quelle: Umsatzsteuerstatistik 2005.

Die Zahl der Insolvenzen h�ngt stark von der jeweiligen Branche ab. Im Bereich
Farben/Lacke ist die Anzahl der angemeldeten Insolvenzen von 15 im Jahr 2005 auf
f�nf im Jahr 2006 zur�ckgegangen. Die Zahl der Insolvenzen im Segment Tape-
ten/Bodenbel�ge hat sich jedoch im gleichen Zeitraum von 35 auf 40 erh�ht.

3. Perspektiven

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind auch im Jahr 2008 als positiv ein-
zustufen. Das reale Bruttoinlandsprodukt wird im Jahr 2008 weiter, wenn auch
entgegen der Entwicklung der letzten Jahre in abgeschw�chter Form, wachsen.
Durch die steigende Besch�ftigung erh�ht sich zudem die Kaufkraft in der BRD.
Diese Kaufkrafterh�hung wird auch in vielen Bereichen dem Einzelhandel zu Gute
kommen. Der stetige Alterungsprozess der Wohnimmobilien in Deutschland wird
in Zukunft einen h�heren Sanierungs- und Modernisierungsbedarf zur Folge ha-
ben. Kunden mit h�herem Einkommen und guten Besch�ftigungsperspektiven
fragen vermehrt h�herwertige Wohnungen in den Ballungsgebieten nach. Durch
die jeweiligen Umbaumaßnahmen werden hier vermehrt Artikel aus dem Bereich
Tapeten, Bodenbel�ge und Anstrichmittel gekauft. Zudem unterst�tzt eine Reihe
von F�rderprogrammen bei der Geb�udesanierung insb. im Bereich �kologisches
Bauen und Modernisieren. Der Einzelhandel ist hier mit seinem breiten und hoch-
wertigen Sortiment an Tapeten, Bodenbel�gen und Farben zzgl. einer kom-
petenten Beratung gut aufgestellt.

II. Existenzgr�ndung

1. Berufliche und pers�nliche Qualifikation

Die Schwerpunkte beim Handel mit Tapeten, Farben und Bodenbel�gen liegen im
Beratungs- und Servicebereich. Eine umfassende Beratung ist nur gew�hrleistet,
wenn der Existenzgr�nder einen Meistertitel im Raumausstatterhandwerk vorweist
und/oder entsprechend gut ausgebildete Mitarbeiter einstellt.

Die Ausbildung zur Verk�uferin/zum Verk�ufer, die zum 1.8.2004 neu konzipiert
wurde, umfasst verbindliche Inhalte und Wahlqualifikationen. Die Ausbildungs-
dauer betr�gt 24 Monate.

Die Ausbildung vermittelt Fertigkeiten und Kenntnisse in den Bereichen Informa-
tion und Kommunikation, Warensortiment, Beratung und Verkauf, Marketing-
grundlagen, Warenwirtschaft, Servicebereich, Kasse und Grundlagen des Rech-
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nungswesens. Ferner stehen folgende Wahlbausteine zur Vertiefung bestimmter
Ausbildungsinhalte zur Verf�gung: Warenannahme und Warenlagerung, Beratung
und Verkauf, Kasse oder Marketingmaßnahmen.

Die Ausbildung zur Verk�uferin/zum Verk�ufer im Einzelhandel in den Sorti-
mentsbereichen Tapeten, Farben, Bodenbel�ge und Heimtextilien beinhaltet zum
Thema Warensortiment u. a. folgende Schwerpunkte:

– Fasern und Teppichb�den

– Tapeten

– Klebstoffe, Spachtelmasse und Werkzeuge

– Lacke und Lasuren

– PVC, Laminat und Fertigparkett

Die Mitarbeiter sollten mit dem angebotenen Sortiment bestens vertraut sein. Ein
gutes Gesch�ft verkauft nicht nur Ware, sondern bietet Probleml�sungen an. Dem
Kunden soll bei modischen oder geschmacklichen Dingen die n�tige Sicherheit
gegeben werden. Die Dienstleistung spielt somit im Bereich Verkauf von Tapeten,
Farben und/oder Bodenbel�gen eine gr�ßere Rolle als in vielen anderen Branchen.

2. Standort- und Marktanalyse

Der richtige Standort des Gesch�fts f�r den Verkauf von Tapeten, Farben und/oder
Bodenbel�gen ist eine der wichtigsten Entscheidungen f�r den Unternehmer. Die
Lage des Gesch�fts tr�gt nicht nur zum Erfolg des Unternehmens bei, sondern kann
auch Einfluss auf dessen Kreditw�rdigkeit haben. Die Industrie- und Handels-
kammer oder die Einzelhandelsverb�nde beraten hinsichtlich der optimalen
Standortwahl. Dort liegen h�ufig schon detaillierte Informationen �ber z. B. Kauf-
kraft, Mietpreise, Konkurrenzintensit�t oder Zusammensetzung der K�uferschich-
ten f�r diese Region vor.

Bei der Standortwahl sollte man folgende Punkte beachten:

– die Konkurrenzsituation, d. h. Anzahl, Gr�ße und Entfernung zu Gesch�ften mit
einem vergleichbaren Sortiment,

– die Existenz von abgrenzenden Gesch�ften anderer Branchen, die eventuell
auch eine Anziehungskraft f�r die eigenen potenziellen Kunden haben k�nnten,

– die vorhandene Infrastruktur mit Parkpl�tzen und �ffentlichen Verkehrsmitteln,

– die M�glichkeiten der Expansion, d. h. einer Ausweitung der Ladenfl�che,

– die Gr�ße des Einzugsgebiets der potenziellen K�ufer,

– die Kaufkraft in der ausgew�hlten Region.

Die attraktiven Standorte sind jedoch meist mit hohen Mietforderungen bzw.
Grundst�ckskosten verkn�pft. Der Existenzgr�nder m�chte gerade zu Beginn die
Kosten begrenzen. Dies l�sst sich mit dem Ausweichen auf weniger attraktive
Standorte, wie z. B. Randgebiete von Großst�dten, reduzieren. Bei der Auswahl
eines schlechteren Standorts ist jedoch ein h�herer Werbeaufwand erforderlich, um
neue Kunden zu akquirieren, was bei den Folgekosten stets zu ber�cksichtigen ist.
Die Er�ffnung eines Gesch�fts in der N�he von M�belh�usern er�ffnet zudem die
Chancen von Anschlussk�ufen.
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3. Dienstleistungs- und Produktangebot

F�r die gesamte Branche der Wohnungsgestaltung gibt es kein typisches ein-
heitliches Sortiment. Vielmehr werden �berwiegend betriebsindividuelle Sorti-
mente unter Ber�cksichtigung von regionaler Markt- bzw. Wettbewerbssituation,
Spezialisierungsm�glichkeiten, �rtlichem Einkaufsniveau sowie speziellen Markt-
chancen festgelegt. Dabei ergeben sich zwangsl�ufig Sortiments�berschneidun-
gen zwischen den verschiedenen Teilbranchen. Sortimentsschwerpunkte und
Hauptumsatztr�ger sind Farben/Lacke und Tapeten, die unter einem Dach oder
auch in Spezialgesch�ften angeboten werden.

Eine Vielzahl von Gesch�ften bietet zurzeit folgendes Warensortiment an:

Sortiment Produkte

Tapeten Glasfasertapeten, Papiertapeten, Vinyltapeten, Naturtapeten,
Grastapeten, Schaumtapeten, Fototapeten, Fl�ssigtapeten, Iso-
liertapeten, Leimdrucktapeten, Metalltapeten, Raufasertapeten,
Textiltapeten, Velourtapeten u. a.

Farben Wandfarben, Fassadenfarben (Acrylfassadenfarben, Silikatfas-
sadenfarben, Silikonharzfassadenfarben), Lacke (Kunstharz-
lacke, Acryllacke, Klarlacke, Bootslacke, Heizk�rperlacke,
Fensterlacke), Holzschutzlasuren, Metallschutzfarben
(Rostschutzfarben, Penetriermittel, Vorstreichfarbe), �kofarben
und �kolasuren, Grundierungen (Tiefengrund, Silikatgrund,
Tapetengrund, Putzgrund) u. a.

Bodenbeläge Teppichb�denrollware, Laminatb�den, PVC-B�den, Linoleum-
b�den, Korkb�den, Parkettb�den, Furnierb�den, Dielenb�den
u. a.

Im Bereich Farben und Lacke ist die Erweiterung des Sortiments um �kologische
Produkte zunehmend erforderlich. Die Nachfrage umweltbewusster Kunden nach
umweltvertr�glichen, d. h. l�sungsmittelarmen Produkten w�chst stetig.

Dar�ber hinaus haben sich einige Gesch�fte auf K�nstlerbedarf (Staffeleien, Lein-
w�nde, Fenstermalfarben), Sonnenschutz (Jalousien, Rollos) oder auch Gardinen-
und Vorhangstangen spezialisiert.

Das Spektrum der Dienstleistungen wird stetig erweitert. Die folgende Tabelle gibt
einen �berblick �ber die wichtigsten Dienstleistungen:

6

Tapeten/Farben/Bodenbel�ge (Einzelhandel)/Eith/Seite 6.

A. Betriebswirtschaft
II. Existenzgr�ndungTapeten/Farben/Bodenbel�ge (EH)



Sortiment Dienstleistung

Tapeten Verleihservice (Tapetenabl�seger�te, Tapeziertische, Spritz-
pistolen, Airless-Spritzger�te)

Farben exakte Anmischung individueller Farben, Lieferung gr�ßerer
Gebinde frei Haus

Bodenbeläge Teppichservice Reinigungs- und Pflegeservice inkl.
Trockenreinigung

Treppenrenovierung Schleifen und Versiegeln von alten
Holztreppen, Verkleidung von Treppen
mit Teppichboden oder mit laminierten
Formstufen

Verlegeservice Fachgerechte Verlegung von B�den
aller Art inkl. Schleifen und Versiege-
lung von Holzb�den

Kettelservice Teppichbearbeitung f�r Teppiche im
Wohn-, Auto-, Wohnwagen- und Hob-
bybereich

Verleihservice Reinigungsger�te, Schleifmaschinen f�r
Bodenbelagsarbeiten, Parkettschleif-
maschinen, Hochdruckreiniger

4. Investitionskonzept und Finanzierungsplan

Die H�he der Investitionen bei der Gr�ndung eines Einzelhandelsgesch�ftes im
Bereich Tapeten/Farben/Bodenbel�ge h�ngt prim�r vom Gesch�ftskonzept ab. Der
Kapitalbedarf wird vom Umfang des Sortiments, von der Ausstattung der Ver-
kaufsr�ume und von der Gr�ße des Gesch�ftes bestimmt.

Bei der Existenzgr�ndung wird neben dem Eigenkapital zumeist auch Fremd-
kapital ben�tigt. Dieses wird durch �ffentliche F�rderung oder durch Bank-
darlehen finanziert. Hier muss der Existenzgr�nder ein �berzeugendes Konzept
vorlegen.

Das Investitionskonzept f�r die Finanzierung sollte folgende Inhalte aufweisen:

– Dokumentation des kaufm�nnischen Know-hows

– Informationen �ber die Produktpalette und die dazugeh�rigen Preise

– Beschreibung des Dienstleistungsangebots und ggf. von Zusatzgesch�ften

– fundierte Zahlen �ber die Branchenentwicklung

– Kundenpotential und Kaufkraft im Einzugsgebiet

– Beschreibung der Marketingaktivit�ten

– Gr�nde f�r die Standortentscheidung bzw. Qualit�t des Standortes

– Anzahl der Mitarbeiter und deren Qualifikation

Diese Punkte sollten in die Umsatz-, Kosten- und Ertragsprognose miteinbezogen
werden.

Es gibt zahlreiche Finanzierungshilfen f�r Existenzgr�ndungen und -sicherungen.
Die meisten Mittel m�ssen vor Aufnahme der T�tigkeit beantragt werden. Umfang
und Konditionen der Finanzierungshilfen �ndern sich oft kurzfristig. Der Existenz-
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gr�nder sollte sich deshalb bei seiner Bank Informationen �ber die aktuellen Exis-
tenzgr�ndungsprogramme einholen, zumal der Antrag i. d. R. �ber die Hausbank
zu stellen ist.

Es ist n�tzlich, einen Finanzierungsplan aufzustellen, wobei das nachfolgende
Schema lediglich eine Hilfestellung sein kann:

Positionen Planwerte in E

Eigenmittel

1. Barverm�gen (Giro- und Sparkonten) _____
2. Beteiligungskapital _____
3. Sacheinlagen (Grundst�cke, Pkw, usw.) _____
4. Eigenleistungen (wenn m�glich) _____
5. Eigenkapitalhilfe _____

Zwischensumme ______

Fremdmittel

1. �ffentliche Kredite _____
2. Bankkredite _____
3. andere Mittel (Lieferantenkredite usw.) _____

Gesamtsumme ______

5. �ffentliche F�rdermaßnahmen

Neben den Kredithilfen des Bundes (Gr�ndungszuschuss) und den regionalen
F�rderprogrammen der jeweiligen Bundesl�nder bietet die KfW-Mittelstandsbank
zwei interessante Finanzierungshilfen an. Das KfW-StartGeld (ab 1.1.2008) bei ge-
ringerem Finanzierungsbedarf und das ERP-Kapital f�r Gr�ndung bei gr�ßeren
Investitionssummen.

Der Gründungszuschuss zur F�rderung der Aufnahme einer selbst�ndigen T�tig-
keit steht seit dem 1.8.2006 folgendem Personenkreis zur Verf�gung. Die F�rde-
rungen erhalten Personen, die bis zur Aufnahme der selbst�ndigen T�tigkeit einen
Anspruch auf Entgeltersatzleistungen nach dem SGB III haben oder in einer Ar-
beitsbeschaffungsmaßnahme nach dem SGB III besch�ftigt waren. Bei der Auf-
nahme der T�tigkeit m�ssen Sie einen Arbeitslosengeldanspruch von mindestens
90 Tagen vorweisen. Der Zuschuss wird in zwei Abschnitten gew�hrt. F�r die ers-
ten neun Monate wird der Zuschuss i. H. d. zuletzt bezogenen Arbeitslosengeldes
zur Sicherung des Lebensunterhalts und monatlich 300 A zur sozialen Absicherung
gew�hrt. Werden eine intensive Gesch�ftst�tigkeit und hauptberufliche Ak-
tivit�ten �ber die neun Monate hinaus dargelegt, so wird ein Zuschuss i. H. v. mo-
natlich 300 A f�r weitere sechs Monate gew�hrt. Der Antrag muss unbedingt vor der
Aufnahme der selbst�ndigen T�tigkeit bei der f�r den jeweiligen Wohnsitz zu-
st�ndigen Agentur f�r Arbeit beantragt werden. Zus�tzlich m�ssen die Gr�nder
der Agentur f�r Arbeit die pers�nliche und fachliche Eignung darlegen, um die
F�rderung zu erhalten.

Das KfW-StartGeld wird ab 1.1.2008 f�r Freiberufler und kleinere Unternehmen,
die weniger als drei Jahre am Markt t�tig sind, gew�hrt. Es basiert auf dem Zu-
sammenschluss der bis 31.12.2007 zur Verf�gung stehenden Programme StartGeld
und Mikro-Darlehen. Der Gesamtfremdfinanzierungsbedarf darf 50 000 A nicht
�bersteigen. Eine Kombination mit anderen F�rdermaßnahmen der KfW- oder
ERP-Programme ist nicht m�glich. Die Kreditlaufzeit betr�gt bis zu zehn Jahre. Bei
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einer Laufzeit bis max. f�nf Jahre wird ein tilgungsfreies Anlaufjahr, bei einer
Laufzeit bis max. zehn Jahre werden zwei tilgungsfreie Anlaufjahre gew�hrt. Es
wird ein Festzins f�r die gesamte Laufzeit vereinbart, die Festlegung erfolgt am Tag
der Kreditzusage. Das Programm sieht eine Auszahlung zu 100 % vor. Es kann die
Gesamtsumme oder ein Teilbetrag des Kredites abgerufen werden. Die Abruffrist
betr�gt neun Monate. Eine vorzeitige Tilgung des Gesamtbetrages oder von Teil-
betr�gen ist ohne weitere Kosten m�glich. Die Form und Umfang bzgl. Sicherheiten
werden i. R. d. Kreditverhandlungen zwischen Antragsteller und Hausbank ver-
einbart.

Das ERP-Kapital für Gründung soll Existenzgr�ndern mit dem n�tigen Eigen-
kapital ausstatten. Alle Personen, die fachlich und kaufm�nnisch qualifiziert sind
bzw. �ber ausreichende Berufserfahrung verf�gen, sowie Unternehmer bis maxi-
mal zwei Jahre nach Aufnahme der selbst�ndigen T�tigkeit k�nnen diese F�rde-
rung in Anspruch nehmen. Die Eigenmittel d�rfen i. d. R. 15 % der Investitions-
summe in den alten Bundesl�ndern und 10 % der Investitionssumme in den neuen
Bundesl�ndern nicht unterschreiten. Sie k�nnen mit dem Nachrangdarlehen bis
auf 45 % (alte L�nder) bzw. 50 % (neue L�nder und Berlin) aufgestockt werden.

Als Eigenmittel werden bewertet:

– Bargeld und Bankguthaben

– Eigenleistungen

– Darlehen Dritter

– Finanzmittel durch die Beleihung von Haus- und Grundbesitz

– Beleihung von Lebensversicherungen

Der Kreditbetrag betr�gt maximal 500 000 A f�r alle Vorhaben des Antragstellers.
Das Kapital wird f�r 15 Jahre zur Verf�gung gestellt. In den ersten sieben Jahren
fallen keine Tilgungszahlungen an, danach sind Tilgungen in 31 gleich hohen,
viertelj�hrlichen Raten und ggf. abweichender Schlussrate zu leisten.

Im ersten bis dritten Jahr der Kreditlaufzeit betr�gt der Zinssatz maximal 2,80 % in
den alten und 2,55 % in den neuen Bundesl�ndern und Berlin. Ab dem vierten Jahr
werden Zinsen von nominal 4,80 % in den alten und von 4,55 % in den neuen
Bundesl�ndern und Berlin f�llig. Die Auszahlung erfolgt zu 100 %. Der Antrag
muss unbedingt vor Beginn des Vorhabens gestellt werden. Die Kombination mit
anderen F�rderprogrammen ist zul�ssig.

III. Betriebsvergleich

1. Umsatzsituation

Im Jahre 2005 wurden folgende Nettoums�tze (in Mio. A), eingeteilt in Umsatz-
klassen erzielt:

11
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Jahresumsatz in E Tapeten/Bodenbeläge Farben/Lacke

absolut prozentual absolut prozentual

bis 100 000 48,0 3,9 27,2 6,6
100 000–500 000 252,9 20,5 118,8 28,8
500 000–2 Mio. 381,9 30,9 104,2 25,3
2 Mio.–5 Mio. 149,1 12,0 74,0 18,0

�ber 5 Mio. 404,5 32,7 88,0 21,3

Gesamt 1 236,4 100,0 412,2 100,0

Ver�nderungen in %
zum Jahr 2004 – 3,1 + 2,9
Quelle: Umsatzsteuerstatistik.

2. Betriebswirtschaftliches Ergebnis

Ein Jahresbetriebvergleich 2006 wurde mit 279 Unternehmen des Heim-
textilienfachhandels bzw. der Raumausstatterbranche durchgef�hrt. 33 % der teil-
nehmenden Unternehmen kamen aus dem Bereich Bodenbel�ge und Teppichwa-
ren.

Die folgende Tabelle gibt einen �berblick �ber Leistungen, Kosten und Rendite der
Fachgesch�fte im Jahr 2006, eingeteilt in zwei Umsatzklassen:

Gesamt-

branche

250 000 –

500 000 E
Jahresumsatz

500 000 –

1 000 000 E
Jahresumsatz

teilnehmende Firmen 279 96 54
Gesch�ftsr�ume in qm (Mittelwert) 534 262 466
Besch�ftigte (Mittelwert) 6,4 4,4 6,9
Bruttoumsatz in A 683 436 351 209 669 106
Umsatzentwicklung zu 2005 + 9,6 + 9,9 + 11,1
Bruttoumsatz in A pro Besch�ftigte(r) 105 990 80 479 96 627
Bruttoumsatz in A je qm Fl�che 1 279 1 339 1 434
Lagerumschlag (mal) 4,1 5,7 3,9

Kosten in % des Bruttoumsatzes

Fremdpersonal 17,5 16,1 20,1
Unternehmerlohn 8,4 10,0 6,0
Raumkosten 6,3 6,1 5,7
Werbungskosten 2,4 2,2 2,1
Kfz-Kosten 2,4 2,6 2,2
Zinsen f�r Fremdkapital 1,5 1,5 1,4
Abschreibungen 2,0 2,2 1,4
sonstige Kosten 4,8 4,9 4,4

Gesamtkosten 45,2 45,5 43,3
Betriebshandelsspanne 48,4 49,6 48,9

Betriebswirtschaftliches Ergebnis 3,2 4,0 5,5

Quelle: Bericht der Gesch�ftsf�hrung 2007, Bundesverband Farben- und Tapetenhandel e. V.
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Die Gesch�ftsr�ume sind wie folgt aufgeteilt: Die Verkaufsfl�chen haben einen
Anteil von ca. 56 %, 22 % bilden Lagerfl�chen und 12 % umfassen Werkstattr�ume.
Der Rest ist in B�ro- und Nebenfl�chen unterteilt. Die Angestellten arbeiten zu rd.
60 % in der Werkstatt und zu rd. 40 % im Verkauf. Der Umsatz je Mitarbeiter im
Verkauf liegt bei rund 292 000 A und bei ca. 2 275 A pro qm bezogen auf die Ver-
kaufsfl�che.

IV. Marketing

Der Facheinzelhandel im Bereich Tapeten/Farben/Bodenbel�ge ist insb. durch die
wachsende Anzahl der Bau- und Heimwerkerm�rkte einem harten Wettbewerb
ausgesetzt. Die Einzelhandelsgesch�fte k�nnen sich am Markt nur behaupten,
wenn sie die Qualit�t und die umfangreichen Dienstleistungen in verst�rktem
Maße in den Vordergrund stellen. Das Ziel ist zum einen, die Stammkundschaft zu
binden, zum anderen die Gewinnung von Neukunden. Die Bereitschaft der Kun-
den, durch Professionalit�t und Individualit�t des Facheinzelhandels einen
erh�hten Preis gegen�ber den Baum�rkten zu akzeptieren, soll erh�ht werden.
Wenn der Existenzgr�nder sich Marktanteile sichern will, darf er den Faktor Wer-
bung nicht untersch�tzen.

Deshalb ist gerade in diesem Bereich der Einsatz diverser Marketinginstrumente
notwendig. Die verst�rkten Marketingaktionen, insb. bei Existenzgr�ndung, soll-
ten nicht nur als Kostenfaktor, sondern auch als Investition in die Zukunft be-
trachtet werden. Das Ziel ist zun�chst, sich bei Existenzgr�ndung im Umfeld be-
kannt zu machen. Eine kreative Er�ffnungswerbung bildet die Grundlage f�r einen
guten Start. Laufende Marketingaktivit�ten sind notwendig, um ein Image zu ent-
wickeln, das sich von der Konkurrenz in der n�heren Umgebung abhebt.

Hier sind mehrere Marketingmaßnahmen denkbar:

– laufende Aktionen in den Verkaufsr�umen,

– Werbung in Tageszeitungen oder lokalen Anzeigebl�ttern,

– Postwurfsendungen in der n�chsten Umgebung,

– gr�ßere Anzeige im Branchentelefonbuch,

– Internetauftritt durch eine Homepage mit ggf. einer Bestellm�glichkeit.

Bei Marketingaktionen ist darauf zu achten, dass diese nicht gegen das Wett-
bewerbsgesetz (UWG) verstoßen. Die notwendigen Informationen gibt es bei der
Industrie- und Handelskammer. Es bietet sich zudem die Zusammenarbeit mit
einer professionellen Werbeagentur an.

V. Besondere betriebliche Versicherungen

Die Aufnahme einer selbst�ndigen T�tigkeit erfordert eine Neuordnung des pri-
vaten Versicherungsschutzes. Zudem sollte das Unternehmen gegen existenz-
bedrohende Risiken abgesichert werden. Der Umfang des erforderlichen Ver-
sicherungsschutzes ist von den erbrachten Dienstleistungen abh�ngig.

Im Folgenden werden nur die wichtigsten Versicherungen aufgelistet:

– Krankenversicherung: Der Selbst�ndige kann frei w�hlen, ob er in der gesetz-
lichen Krankenkasse bleibt oder einen Wechsel in die private Kranken-
versicherung vornimmt. Der Beitrag der privaten Versicherung richtet sich nach
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Alter, Geschlecht und Anzahl der mitzuversichernden Familienangeh�rigen.
Daher ist f�r Berufseinsteiger ohne Familie die private Krankenversicherung
meist g�nstiger. Eine Krankentagegeldversicherung sollte man abschließen,
wenn die Eink�nfte sehr mit dem pers�nlichen Einsatz des Unternehmers ver-
bunden sind. Es lassen sich somit bei l�ngerer Krankheit die laufenden Kosten
im Betrieb und im privaten Bereich abdecken.

– Altersvorsorge: Der Selbst�ndige hat die Wahl zwischen der gesetzlichen Ren-
tenversicherung und/oder der privaten Vorsorge. Die seit dem Jahr 2005 ein-
gef�hrte private R�rup-Rente bietet dem Selbst�ndigen die M�glichkeit des
Aufbaus einer staatlich gef�rderten und kapitalgedeckten Altersvorsorge. Zu-
s�tzlich kann eine Berufsunf�higkeitsversicherung mit eingeschlossen werden.

– Unfallversicherung: Es ist eine freiwillige Mitgliedschaft in der zust�ndigen
Berufsgenossenschaft zur Absicherung von beruflich bedingten Unf�llen und
Erkrankungen oder der Abschluss einer privaten Unfallversicherung zu emp-
fehlen.

– Sachversicherung: Eine verbundene Sachversicherung, die das Risiko Feuer,
Einbruchdiebstahl, Vandalismus, Sturm und Elektronik abdeckt, f�r die B�ro-
einrichtung und evtl. f�r ein Auslieferungslager.

– Betriebsversicherung: Betriebshaftpflichtversicherung f�r den Verkaufsr�ume
und evtl. vorhandene Lager. Eingeschlossen sollten auch die Auslieferung von
Waren und die Teilnahme an Messen bzw. Ausstellungen sein.

VI. Finanzierung

Der Kapitalbedarf bei der Existenzgr�ndung mit bis zu zwei Angestellten betr�gt je
nach Einrichtung und Sortiment ca. 200 000 A. In dieser Summe sind bereits die
Anlaufkosten f�r die ersten drei Monate enthalten. F�r die Finanzierung wird
i. d. R. Fremdkapital ben�tigt. Dieses wird in Form eines Bankdarlehens oder durch
�ffentliche F�rdermittel aufgenommen. Beides erh�lt der Unternehmer nur, wenn
er ein �berzeugendes Konzept vorlegt.

In der Vergangenheit mussten die Unternehmen den Banken die Bilanzen der
letzten drei bis f�nf Jahre vorlegen. Danach wurde �ber die Kreditvergabe ent-
schieden. Das Baseler Abkommen sieht vor, neben den Vergangenheitsdaten auch
zukunftsbezogene Faktoren bei der Kreditvergabe mit einzubeziehen. Das sind
zum einen konjunkturelle Perspektiven der Branche, zum anderen interne Beur-
teilungen, z. B. der Qualit�t des Managements und dessen Mitarbeitern. Die Fir-
menchefs m�ssen den Banken also nicht nur Informationen �ber Ums�tze und
Cashflow usw. geben, sondern auch Strategiepl�ne, Schulungsprogramme und
Krisenpl�ne vorlegen. Die genauen Einzelheiten stehen jedoch noch nicht fest.

Die neuen Eigenkapitalrichtlinien (Basel II) schreiben den Kreditinstituten vor, die
H�he der Kreditzinsen in Zukunft st�rker an die Bonit�t des Kreditnehmers zu
koppeln. Firmen mit guter Bonit�t zahlen weniger Zinsen, Firmen mit schlechter
Bonit�t zahlen h�here Zinsen.
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B. Recht

�ber die nachstehenden rechtlichen Besonderheiten hinaus gelten die Informatio-
nen genereller Art zum „Einzelhandel“, Teil B.

I. Umweltschutzrecht

Im Umgang mit gef�hrlichen Stoffen sind bestimmte Vorschriften einzuhalten. So
auch die Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsVO) und die Gefahrstoff-

verordnung (GefStoffVO). Die ChemVerbotsVO enth�lt Regelungen �ber das In-
verkehrbringen (Handel), die GefStoffVO �ber den Umgang (Herstellung, Ver-
wendung) sowie �ber Verpackung, Kennzeichnung und Lagerung von gef�hr-
lichen Stoffen und Zubereitungen. Gef�hrliche Stoffe und Zubereitungen werden
unter dem Namen „Gefahrstoffe“ zusammengefasst. Der Einzelhandel muss be-
sonders auf die auf Grund der Kennzeichnung einzuhaltenden Maßnahmen und
auf eine ordnungsgem�ße Verpackung der Gebinde achten und die Mitarbeiter
regelm�ßig �ber Gefahren und Schutzmaßnahmen unterrichten. Dies geschieht
einmal durch die Betriebsanweisung gem. § 20 Abs. 1 GefStoffVO und zum ande-
ren durch die Unterweisung der Mitarbeiter gem. § 20 Abs. 2 GefStoffVO. In § 2
ChemVerbotsVO ist außerdem festgelegt, dass bei der Abgabe bestimmter Stoffe
der Verk�ufer eine besondere Sachkenntnis besitzen muss. Ausk�nfte �ber die
Betriebsanweisung geben die Gewerbe�mter und die Berufsgenossenschaft.

II. Arbeitsrecht

1. Definition

Im Wirtschaftsleben versteht man unter dem Einzelhandel den Wirtschaftszweig,
der in Ladengesch�ften dem Verbraucher Waren anbietet und sich damit als letztes
Glied des Verteilungswegs der G�ter zwischen Produzent und Konsument darstellt
(BAG v. 30.1.1985, AP Nr. 9 zu § 1 TVG Tarifvertr�ge: Einzelhandel).

2. Tarifliche Regelungen

Die Tarifvertr�ge f�r den Einzelhandel sind eigens f�r jedes Bundesland abge-
schlossen. Tarifpartner sind die jeweiligen Landesverb�nde des Einzelhandels und
ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft e. V. Die Tarifvertr�ge sind zum Teil
f�r allgemein verbindlich erkl�rt worden.

Ist ein Antrag auf Allgemeinverbindlicherkl�rung (im BAnz) bekannt gemacht
worden, so k�nnen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die von der Allgemeinver-
bindlicherkl�rung betroffen werden w�rden, von einer der Tarifvertragsparteien
eine Abschrift des Tarifvertrages gegen Erstattung der Selbstkosten (Papier- und
Vervielf�ltigungs- oder Druckkosten sowie das �bersendungsporto) verlangen (§ 5
der Durchf�hrungsVO zum TVG).

Nachstehend ein Auszug der Regelungen aus den Tarifvertr�gen f�r den Einzel-
handel NRW (Stand September 2006):

Arbeitsvertrag: bedarf der Schriftform. Aus dem Vertrag sollen Art/Umfang der
T�tigkeit, tarifliche Eingruppierung, H�he und Zusammensetzung des monatli-
chen Entgelts, Dauer der Arbeitszeit und Arbeitszeiteinteilung ersichtlich sein.
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Probezeit: bei Vereinbarung darf sie i. d. R. drei Monate nicht �berschreiten.
K�ndigungsfrist in der Probezeit: zwei Wochen.

Mehrarbeit: �ber 37,5 bis 40 Stunden w�chentlich zuschlagsfrei. Ab der 41. Wo-
chenstunde 25 %, ab der 5. Mehrarbeitsstunde in der Woche 40 % Zuschlag.

Arbeitszeit: 37,5 Stunden w�chentlich.

Teilzeitarbeit: soll mind. 20 Stunden w�chentlich und am Tag mind. vier Stunden
betragen und auf h�chstens f�nf Tage pro Woche verteilt werden.

Aushilfen: Einstellung soll schriftlich erfolgen. Nach Ablauf von drei Monaten geht
das Aushilfsarbeitsverh�ltnis in ein unbefristetes Arbeitsverh�ltnis �ber.

Spätöffnungsarbeit: von Montag bis Freitag von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr und an
Samstagen von 14.30 bis 20.00 Uhr. Arbeitnehmer, die nach 18.30 Uhr arbeiten,
sollen an diesen Tagen nicht l�nger als 8,5 Stunden und insgesamt an nicht mehr
als drei Tagen in der Woche arbeiten.

Spätöffnungszuschlag: f�r Arbeiten w�hrend der Sp�t�ffnung und an Samstagen
von 14.30 Uhr bis 20.00 Uhr 20 % Zuschlag. Dieser Zuschlag ist grds. in Freizeit zu
gew�hren. Betriebe, die nur an einem Samstag im Monat und/oder an den vier
Samstagen vor dem 24. Dezember �ber 14.00 Uhr hinaus �ffnen, sind von der Ver-
pflichtung zur Zahlung von Samstagszuschl�gen befreit.

Nacht-, Sonn- und Feiertagszuschläge: Nachtarbeitsstunden (19.30 bis 6.00 Uhr)
55 %, Nachtarbeitsstunden im Rahmen regelm�ßiger Schichtarbeit 10 %, Sonn-
tagsarbeit (0.00 bis 24.00 Uhr) 120 %, f�r Arbeiten am Samstag nach 16.00 Uhr
40 %, Feiertagsarbeit, sofern diese auf einen Wochentag f�llt, 200 %. Beim Zu-
sammentreffen mehrerer Zuschl�ge ist jeweils nur der h�chste Zuschlag zu zahlen.

Urlaub: bis zum vollendeten 20. Lebensjahr 30 Werktage; nach vollendetem
20. Lebensjahr 32, nach vollendetem 23. Lebensjahr 34 und nach vollendetem
30. Lebensjahr 36 Werktage. Maßgebend ist das Alter zu Beginn des Kalender-
jahres.

Urlaubsgeld: 1 003 A ab 2007. Auszubildende �ber 18 Jahre 2/3 davon. Besch�ftigte
unter 18 die H�lfte. Maßgebend ist das Lebensalter zu Beginn des Kalenderjahres.
Teilzeitbesch�ftigte anteilig.

Bezahlte Freistellung: Vier Werktage bei Tod des Ehegatten. Zwei Werktage bei
eigener Eheschließung, Niederkunft der Ehefrau, Wohnungswechsel, Tod der mit
in h�uslicher Gemeinschaft lebenden Kinder, Eltern, Geschwister, Groß- und
Schwiegereltern. Ein Werktag bei eigener Silberhochzeit, silberner, goldener, dia-
mantener, eiserner und Gnadenhochzeit der Eltern und Schwiegereltern, beim
Tode von Verwandten in auf- und absteigender Linie, Geschwistern, Schwager und
Schw�gerin von Ehegatten. Bei Vorladung vor Gericht und Beh�rden f�r die Dauer
der Abwesenheit. Vorgenannte Anspr�che entstehen nicht, wenn der oder die Be-
sch�ftigte durch Arbeitsunf�higkeit, Kur, Urlaub usw. ohnehin an der Erbringung
der Arbeitsleistung gehindert ist.

Entgeltfortzahlung im Sterbefall: richtet sich nach der Dauer der Betriebs-
zugeh�rigkeit: bei einem Jahr ein Monat, bei drei Jahren zwei Monate und bei f�nf
Jahren vier Monate.

Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall: Entgelt gem. EFZG (= 100 % des Arbeits-
entgelts f�r die maßgebende regelm�ßige Arbeitszeit).
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Kündigungsfristen: Grundk�ndigungsfrist von sechs Wochen zum Monatsende.
Fristen verl�ngern sich f�r den Arbeitgeber bei einer Besch�ftigungsdauer von:
�ber f�nf Jahre auf drei Monate, �ber acht Jahre auf vier, �ber zehn Jahre auf f�nf
und bei �ber zw�lf Jahre auf sechs Monate jeweils zum Monatsende. Be-
sch�ftigungszeiten vor dem 25. Lebensjahr werden nicht ber�cksichtigt. Schriftli-
che Best�tigung des Empfangs der K�ndigung kann verlangt werden. F�r vor Au-
gust 1993 begr�ndete Arbeitsverh�ltnisse finden die bis 1992 geltenden tariflichen
und gesetzlichen Regelungen Anwendung, es sei denn, die neuen Regelungen
w�ren g�nstiger.

„Unkündbarkeit“: in Unternehmen mit mehr als 50 Vollzeitkr�ften k�nnen Be-
sch�ftigte, die das 53., aber noch nicht das 65. Lebensjahr vollendet haben und dem
Unternehmen mindestens 15 Jahre angeh�ren, nur noch aus wichtigem Grund
gek�ndigt werden.

Aufhebungsvertrag: bedarf der Schriftform. Jede Partei kann drei Werktage Be-
denkzeit in Anspruch nehmen.

Ausschlussfrist für die Geltendmachung von Ansprüchen: drei Monate nach F�l-
ligkeit f�r Anspr�che auf �berstundenabgeltung. Sp�testens drei Monate nach
Ende des Urlaubsjahres bzw. Beendigung des Arbeitsverh�ltnisses f�r Anspr�che
auf Urlaub, Urlaubsabgeltung und Sonderzahlungen. Alle �brigen aus Tarifvertrag
und Arbeitsverh�ltnis entstandenen finanziellen Anspr�che sechs Monate nach
F�lligkeit. Schriftliche Geltendmachung ist erforderlich.

Gehalt: monatlich brutto zwischen 1 372 A (einfache T�tigkeiten) und 3 824 A (Lei-
tungsfunktion).

Lohn: zwischen 1 601 und 2 773 A brutto. Bei Anweisungsbefugnis �ber mehr als
f�nf Besch�ftigte einschließlich Auszubildende 20 % Zulage.

Ausbildungsvergütungen: in den drei Ausbildungsjahren 604 A, 672 A und 768 A.
Die Tarifvertragsparteien erteilen die generelle Genehmigung zur Unterschreitung
der Ausbildungsverg�tung, wenn es sich wirtschaftlich zugunsten des Erzie-
hungsberechtigten auswirkt.

Vermögenswirksame Leistung: ab dem siebten Monat der Betriebszugeh�rigkeit
13,29 A, Auszubildende 6,65 A monatlich. Teilzeitbesch�ftigte anteilig.

Sonderzahlung: erstmals nach zw�lfmonatiger Betriebszugeh�rigkeit; 62,5 % des
Tarifentgelts. Teilzeitbesch�ftigte anteilig. R�ckzahlungsverpflichtung nur bei Be-
endigung des Arbeitsverh�ltnisses wegen grob treuwidrigen Verhaltens (Dieb-
stahl, Unterschlagung, Untreue).

3. Sozialversicherungsrechtliche Zust�ndigkeiten

Die Großhandels- und Lagerei- Berufsgenossenschaft (GroLa BG) und die Berufs-
genossenschaft f�r den Einzelhandel (BGE) haben sich zur Berufsgenossenschaft
f�r Handel und Warendistribution (BGHW) zusammengeschlossen.

Die Vereinigung zur neuen Berufsgenossenschaft wird ab 1.1.2008 wirksam. Auch
danach stehen den Mitgliedern noch die bislang bekannten Ansprechpartner in
den Bezirksverwaltungen und Direktionssitzen zur Verf�gung.

�bergeordnete Aufgaben werden in den fortbestehenden Direktionen in Bonn und
Mannheim wahrgenommen. Die kundenorientierte Betreuung der Mitglieder und
Versicherten wird ortsnah durch die Bezirksverwaltungen erfolgen.
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Die BGHW hat ihren Sitz in Mannheim (M 5, 7, 68161 Mannheim, Telefon: 0621
183-0, Telefax: 0621 183-300, E-Mail: direktion-mannheim@bghw.de) mit einem
weiteren Direktionssitz in Bonn (Niebuhrstr. 5, 53113 Bonn, Telefon: 0228 5406-9,
Telefax: 0228 5406-5199, E-Mail: direktion-bonn@bghw.de).

Daneben unterh�lt die BGHW Bezirksverwaltungen an neun Standorten:

Berlin: Sparte Einzelhandel: Johannisstraße 5-6, 10117 Berlin;
Sparte Großhandel und Lagerei: Bundesallee 57/58, 10715 Berlin

Bonn: Langwartweg 103–105, 53129 Bonn

Bremen: Sparte Einzelhandel

Essen: Kurt-Jooss-Str. 11, 45127 Essen

Gera: Bahnhofstraße 22, 07545 Gera

Hamburg: Große Elbstraße 134, 22767 Hamburg

Mainz: Haifa-Allee 36, 55128 Mainz

Mannheim: N 4, 18–20, 68161 Mannheim

München: Sparte Einzelhandel: Linprunstraße 52, 80335 M�nchen

Sparte Großhandel und Lagerei: Arnulfstraße 291, 80639 M�nchen

III. Handwerksrecht

Werden von dem Einzelh�ndler Reparaturen u. �. selbst durchgef�hrt, ist zu be-
achten, dass Malerarbeiten gem. Anlage A zur HwO zum Handwerk geh�ren, so
dass die dort genannten Besonderheiten zu beachten w�ren (vgl. hierzu „Maler/

Lackierer“, Teil B). Liegt jedoch hinsichtlich der Reparaturen nur ein Nebenbetrieb
vor, bei dem die Grenzen des § 3 Abs. 2 HwO nicht �berschritten sind, oder ein
Nebenbetrieb i.S. d. § 3 Abs. 3 HwO vor, bedarf es keiner Eintragung in die Hand-
werksrolle. Bodenlegearbeiten sind gem. Anlage B zur HwO handwerks�hnlich
und sind der Handwerkskammer unverz�glich anzuzeigen (§ 18 HwO).
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C. Steuern

I. Rechnungslegung

Buchführungspflicht/Aufzeichnungspflichten

Wegen der Buchf�hrungspflicht und den Aufzeichnungspflichten wird auf die
Darstellung unter „Einzelhandel“, Teil C verwiesen.

II. Besonderheiten der Besteuerung

1. Einkommensteuer

Es wird auf die Abhandlung unter „Einzelhandel“, Teil C verwiesen.

2. Umsatzsteuer

a) Abzahlungsgesch�fte
Vergleiche hierzu „Einzelhandel“, TeilC.

b) Ausstellung von Rechnungen
Ab 2004 ist die Angabe der Steuernummer oder der Umsatzsteueridentifikations-
nummer materiell-rechtliche Voraussetzung f�r den Vorsteuerabzug beim Leis-
tungsempf�nger (§ 14 Abs. 4 Nr. 2 UStG i. V. m. § 15 Abs. 1 Nr. 1 UStG). Wegen der
weiter gehenden Anforderungen an die Rechnungserstellung (z. B. fortlaufende
Rechnungsnummer) wird auf BMF-Schreiben v. 29.1.2004, BStBl I 2004, 258) ver-
wiesen.

c) Steuers�tze
Die Entgelte f�r Ums�tze der Einzelh�ndler mit Farben usw. unterliegen dem all-

gemeinen Steuersatz von zzt. 19%.

d) Vorsteuerabzug
Einzelhandelsbetriebe, die überwiegend Lacke, Farben, sonstigen Anstrichbedarf,
darunter Malerwerkzeuge, Tapeten, Linoleum, sonstigen Fußbodenbelag, aber
nicht Teppiche vertreiben, k�nnen sämtliche Vorsteuerbetr�ge mit einem Durch-
schnittssatz von 11,2 % des Umsatzes berechnen (§ 23 UStG i. V. m. Anlage A zu
§ 70 Abs. 1 UStDV). Wegen der Berechnung des maßgeblichen Umsatzes vgl. § 69
Abs. 2 UStDV. Die Durchschnittss�tze k�nnen vom Unternehmer nicht mehr in
Anspruch genommen werden, wenn der Umsatz im vorangegangenen Kalender-
jahr 61 356 A �berstiegen hat (§ 69 Abs. 3 UStDV).
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III. Betriebspr�fung

1. Richts�tze

Rohgewinnauf-
schlag auf den
Wareneinsatz

bzw. Waren- und
Materialeinsatz

Rohge-
winn I

Rohge-
winn II

Halbrein-
gewinn

Reinge-
winn

in % des wirtschaftlichen
Umsatzes

(1998 – 2006)

Wirtschaftlicher Umsatz
bis 210 000 A 49–108

72

33–52
42

18–36
27

7–24
15

�ber 210 000 A 49–108
72

33–52
42

18–36
27

3–17
9

(ab 2007)

Wirtschaftlicher Umsatz
bis 250 000 A 47–150

85

32–60
46

16–43
29

5–28
16

�ber 250 000 A 47–150
85

32–60
46

16–43
29

4–19
10

Quelle: Richtsatzsammlung, Stollfuß Medien, Bonn.

2. Kassenpr�fung

Ein Großteil der Betriebseinnahmen wird bar vereinnahmt. Die Kassenpr�fung
d�rfte regelm�ßig Schwerpunkt der BP sein. Es sollte daher gr�ßten Wert auf eine
ordnungsgemäße Kassenf�hrung gelegt werden, d. h. Kasseneinnahmen t�glich
festzuhalten (§ 146 Abs.1 AO), Aufzeichnungen vollst�ndig, richtig, zeitgerecht
und geordnet vorzunehmen und als Belege die Durchschriften der Kassenzettel-
einnahme-Listen, Registrierkassenstreifen oder Tagessummenbons aufzubewah-
ren. Eine Einzelaufzeichnung der baren Betriebseinnahmen im Einzelhandel ist
nach der Rechtsprechung des BFH unter dem Aspekt der Zumutbarkeit nicht er-
forderlich, wenn Waren von geringem Wert an eine unbestimmte Vielzahl nicht
bekannter und auch nicht feststellbarer Personen verkauft werden (BFH v.
12.5.1966 – IV 472/60, BStBl III 1966, 371). Von der Zumutbarkeit von Einzel-
aufzeichnungen �ber die Identit�t ist nach Auffassung des BMF bei der Annahme
von Bargeld im Wert von 15 000 E und mehr auszugehen (BMF v. 5.4.2004, BStBl I
2004, 419).

Eine nicht ordnungsgem�ße Kassenf�hrung oder Kassenfehlbetr�ge berechtigen
den Pr�fer zu Schätzungen (BFH v. 18.12.1984 – VIII R 195/82, BStBl II 1986, 226
und BFH v. 20.9.1989 – X R 39/87, BStBl II 1990, 109 und v. 12.9.1990 – I R 122/85,
BFH/NV 1991, 573 sowie FG M�nster v. 8.3.2002 – 14 K 4884/01 G, EFG 2004, 697
und FG Saarland v. 24.9.2003 – 1 K 246/00, EFG 2003, 1750). Wird der Gewinn da-
gegen durch Einnahmen-�berschussrechnung ermittelt, berechtigt das Fehlen
eines Kassenbuchs grds. nicht zu Gewinnzusch�tzungen, soweit die Ausgangs-
rechnungen chronologisch nach dem Tag des Geldeingangs abgelegt und in
handschriftlichen Listen eingetragen werden (BFH v. 16.2.2006 – X B 57/05,
BFH/NV 2006, 940).
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3. Gr�ßenklassen

ab 1.1.2001

Betriebsmerkmale Großbetriebe (G)
DM

Mittelbetriebe (M)
DM

Kleinbetriebe (K)
DM

Umsatzerl�se oder
steuerl. Gewinn

�ber 6,8 Mio.
�ber 415 000

�ber 835 000
�ber 91 000

�ber 265 000
�ber 50 000

Quelle: BMF v. 21.7.2000, BStBl I 2000, 1194 f.

ab 1.1.2004

Betriebsmerkmale Großbetrieb
�ber A

Mittelbetrieb
�ber A

Kleinbetrieb
�ber A

Umsatzerl�se oder
steuerl. Gewinn

3,5 Mio.
215 000

430 000
47 000

145 000
30 000

Quelle: BMF v. 19.8.2003, BStBl I 2003, 403.

ab 1.1.2007

Betriebsmerkmale Großbetrieb
�ber A

Mittelbetrieb
�ber A

Kleinbetrieb
�ber A

Umsatzerl�se oder
steuerl. Gewinn

3,7 Mio.
220 000

450 000
50 000

155 000
32 000

Quelle: BMF v. 21.9.2006, BStBl I 2006, 531.

4. Nachkalkulation

F�r eine Nachkalkulation kann von folgenden Rohgewinnaufschlags�tzen aus-
gegangen werden (Verluste durch Verderb, Schwund und Preisnachlass bei Mo-
dewechsel sind bereits ber�cksichtigt):

Bodenbel�ge 35 % – 60 %
Farben und Lacke 45 % – 50 %
Kleister und Leime 30 % – 50 %
K�lner Bretter 50 % – 80 %
Leisten 50 % – 80 %
Pflegemittel 25 % – 50 %
Pinsel und Werkzeuge 30 % – 60 %
Raufaser 35 % – 45 %
Stragula 35 % – 55 %
Tapeten 40 % – 70 %
Teppichb�den und Fliesen 40 % – 60 %
Waschmittel 20 % – 30 %

Erläuterungen:

Die Verluste durch Verderb, Schwund, Auswiegen und Modewechsel sind gering
und treten im Wesentlichen beim Tapetenverkauf auf, da Tapeten starken mo-
dischen Einfl�ssen unterliegen und beim Kollektionswechsel (ca. alle 2 Jahre) die
Restbest�nde der alten Kollektion mit hohen Rabatten (bis zu 331/3%) verkauft
werden m�ssen. Die Anteile der Warengruppen oder Warenarten am gesamten
Wareneinsatz sind innerhalb der Branche sehr verschieden. Bei der Nach-
kalkulation wird der Pr�fer die vom Kaufmann kalkulierten Aufschlags�tze je nach
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Warenart ermitteln und hieraus entsprechend dem Anteil der einzelnen Waren-
arten am gesamten Wareneinsatz einen Durchschnittsaufschlagsatz ermitteln. Bei
vielen Gesch�ften entf�llt ein nicht unwesentlicher Anteil des Absatzes auf den
Großhandel. Die festgestellten durchschnittlichen Rohgewinnaufschlags�tze
k�nnen – je nach Anteil des Großhandels am Gesamtumsatz – zwischen 35 und
80 % schwanken. Bei Abgabe von Tapeten an Handwerker, sonstige Unternehmen
und Beh�rden wird ein Rabatt von 10 bis 20 %, von Farben und Lacken ein Rabatt
von 5 bis 10 % und von Bodenbelag ein Rabatt von 5 % gew�hrt. F�r Haus-
eigent�mer betr�gt der Rabatt bis zu 10 %.
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D. Adressenverzeichnis – weiterf�hrende
Fachliteratur

I. Berufsorganisationen

Bundesverband
Farben- und Tapetenhandel e. V.
An Lyskirchen 14
50676 K�ln

Internet: www.farbenverband.de
E-Mail: info@farbenverband.de

II. Weitere Verb�nde und Institutionen

Fachverband des Deutschen Tapeten-
und Bodenbelaghandels e. V. (FDTB)
Jeremias-H�slin-Str. 8
72587 R�merstein
Internet: www.fdtb.de
E-Mail: rs@fdtb.de

Hauptverband des Deutschen Einzel-
handels e. V. (HDE)
Am Weidendamm 1 A
10117 Berlin
Internet: www.einzelhandel.de
E-Mail: hde@einzelhandel.de

Zentralverband Gewerblicher Ver-
bundgruppen e. V. (ZGV)
Am Weidendamm 1A
10117 Berlin
Internet: www.zgv-online.de
E-Mail: info@zgv-online.de

III. Weiterf�hrende Fachliteratur

Fachzeitschriften

boden wand decke, monatlich, Hans
Holzmann Verlag GmbH & Co. KG,
Bad W�rishofen

BTH Heimtex, 116j�hrlich, SN-Verlag,
Hamburg,

eurodecor, 116j�hrlich, Objekt-Verlag
GmbH, D�sseldorf

RZ Raum & Ausstattung, 116j�hrlich,
Winkler Medien Verlag GmbH,
M�nchen

IV. Messen, Kongresse, Tagungen

DOMOTEX, Hannover

European Coatings Show, N�rnberg

FARBE, K�ln

FARBE, M�nchen

HEIMTEXTIL, Frankfurt/M.

32

33

34

35

105. Erg.-Lfg./August 2008 Tapeten/Farben/Bodenbel�ge (Einzelhandel)/Seite 21

D. Adressen/Literatur
IV. Messen, Kongresse, Tagungen Tapeten/Farben/Bodenbel�ge (EH)



.


